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 1. Auszug aus dem Grundgesetz für die Bundesrepublik 
Deutschland 

vom 23. Mai 1949 (BGBl. I S. 1), (BGBl. III 100-1), 

zuletzt geändert durch Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes 

vom 28. August 2006 (BGBl. I S. 2034) 
 

 

X. Das Finanzwesen 
 

Artikel 104a (Ausgabenverteilung – Lastenverteilung) 
 

(1) Der Bund und die Länder tragen gesondert die Ausgaben, die sich aus der 

Wahrnehmung ihrer Aufgaben ergeben, soweit dieses Grundgesetz nichts 
anderes bestimmt.  

(2) Handeln die Länder im Auftrage des Bundes, trägt der Bund die sich daraus 
ergebenden Ausgaben.  

(3) Bundesgesetze, die Geldleistungen gewähren und von den Ländern 

ausgeführt werden, können bestimmen, dass die Geldleistungen ganz oder zum 
Teil vom Bund getragen werden. Bestimmt das Gesetz, dass der Bund die 

Hälfte der Ausgaben oder mehr trägt, wird es im Auftrage des Bundes 

durchgeführt.  

(4) Bundesgesetze, die Pflichten der Länder zur Erbringung von 

Geldleistungen, geldwerten Sachleistungen oder vergleichbaren 
Dienstleistungen gegenüber Dritten begründen und von den Ländern als eigene 

Angelegenheit oder nach Absatz 3 Satz 2 im Auftrag des Bundes ausgeführt 

werden, bedürfen der Zustimmung des Bundesrates, wenn daraus entstehende 
Ausgaben von den Ländern zu tragen sind.  

(5) Der Bund und die Länder tragen die bei ihren Behörden entstehenden 
Verwaltungsausgaben und haften im Verhältnis zueinander für eine 

ordnungsmäßige Verwaltung. Das Nähere bestimmt ein Bundesgesetz, das der 

Zustimmung des Bundesrates bedarf.  

(6) Bund und Länder tragen nach der innerstaatlichen Zuständigkeits- und 

Aufgabenverteilung die Lasten einer Verletzung von supranationalen oder 
völkerrechtlichen Verpflichtungen Deutschlands. In Fällen länderübergreifender 

Finanzkorrekturen der Europäischen Union tragen Bund und Länder diese 

Lasten im Verhältnis 15 zu 85. Die Ländergesamtheit trägt in diesen Fällen 
solidarisch 35 vom Hundert der Gesamtlasten entsprechend einem allgemeinen 
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Schlüssel; 50 vom Hundert der Gesamtlasten tragen die Länder, die die Lasten 

verursacht haben, anteilig entsprechend der Höhe der erhaltenen Mittel. Das 
Nähere regelt ein Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf.  

 
Artikel 104b (Finanzhilfen des Bundes) 
 

(1) Der Bund kann, soweit dieses Grundgesetz ihm Gesetzgebungsbefugnisse 

verleiht, den Ländern Finanzhilfen für besonders bedeutsame Investitionen der 

Länder und der Gemeinden (Gemeindeverbände) gewähren, die  

1. zur Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts 

oder 

2. zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft im Bundesgebiet oder 

3. zur Förderung des wirtschaftlichen Wachstums  

erforderlich sind.  

(2) Das Nähere, insbesondere die Arten der zu fördernden Investitionen, wird 

durch Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, oder auf 

Grund des Bundeshaushaltsgesetzes durch Verwaltungsvereinbarung geregelt. 
Die Mittel sind befristet zu gewähren und hinsichtlich ihrer Verwendung in 

regelmäßigen Zeitabständen zu überprüfen. Die Finanzhilfen sind im Zeitablauf 

mit fallenden Jahresbeträgen zu gestalten. 

(3) Bundestag, Bundesregierung und Bundesrat sind auf Verlangen über die 

Durchführung der Maßnahmen und die erzielten Verbesserungen zu 

unterrichten.  

 

Artikel 109 (Haushaltswirtschaft in Bund und Ländern) 
 

(1) Bund und Länder sind in ihrer Haushaltswirtschaft selbständig und 

voneinander unabhängig. 
 

(2) Bund und Länder haben bei ihrer Haushaltswirtschaft den Erfordernissen 

des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen. 
 

(3) Durch Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, können 

für Bund und Länder gemeinsam geltende Grundsätze für das Haushaltsrecht, 
für eine konjunkturgerechte Haushaltswirtschaft und für eine mehrjährige 

Finanzplanung aufgestellt werden. 
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(4) Zur Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts 

können durch Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, 
Vorschriften über 

 

1. Höchstbeträge, Bedingungen und Zeitfolge der Aufnahme von Krediten durch 
Gebietskörperschaften und Zweckverbände und 

 

2. eine Verpflichtung von Bund und Ländern, unverzinsliche Guthaben bei der 
Deutschen Bundesbank zu unterhalten (Konjunkturausgleichsrücklagen), 

 

erlassen werden. Ermächtigungen zum Erlaß von Rechtsverordnungen können 
nur der Bundesregierung erteilt werden. Die Rechtsverordnungen bedürfen der 

Zustimmung des Bundesrates. Sie sind aufzuheben, soweit der Bundestag es 

verlangt; das Nähere bestimmt das Bundesgesetz. 
 

(5) Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland aus Rechtsakten der 

Europäischen Gemeinschaft auf Grund des Artikels 104 des Vertrags zur 
Gründung der Europäischen Gemeinschaft zur Einhaltung der Haushalts-

disziplin sind von Bund und Ländern gemeinsam zu erfüllen. Sanktions-

maßnahmen der Europäischen Gemeinschaft tragen Bund und Länder im 
Verhältnis 65 zu 35. Die Ländergesamtheit trägt solidarisch 35 vom Hundert der 

auf die Länder entfallenden Lasten entsprechend ihrer Einwohnerzahl; 65 vom 

Hundert der auf die Länder entfallenden Lasten tragen die Länder entsprechend 
ihrem Verursachungsbeitrag. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz, das der 

Zustimmung des Bundesrates bedarf. 

 

Artikel 114 (Rechnungslegung – Rechnungsprüfung) 

 
(1) Der Bundesminister der Finanzen hat dem Bundestage und dem Bundes-

rate über alle Einnahmen und Ausgaben sowie über das Vermögen und die 

Schulden im Laufe des nächsten Rechnungsjahres zur Entlastung der Bundes-
regierung Rechnung zu legen. 

(2) Der Bundesrechnungshof, dessen Mitglieder richterliche Unabhängigkeit 

besitzen, prüft die Rechnung sowie die Wirtschaftlichkeit und Ordnungsmäßig-
keit der Haushalts- und Wirtschaftsführung. Er hat außer der Bundesregierung 

unmittelbar dem Bundestage und dem Bundesrate jährlich zu berichten. Im 

Übrigen werden die Befugnisse des Bundesrechnungshofes durch Bundes-
gesetz geregelt. 
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2. Auszug aus dem Gesetz über die Grundsätze des Haushalts-
rechts des Bundes und der Länder,  
Haushaltsgrundsätzegesetz - HGrG - 
 
vom 19. August 1969 (BGBl. I S. 1273), (BGBl. III 63-14), 

zuletzt geändert durch Gesetz zur Einführung der Europäischen 

Genossenschaft und zur Änderung des Genossenschaftsrechts 

vom 14. August 2006 (BGBl. I S. 1911, 1953) 

 

 

Teil I 

Vorschriften für die Gesetzgebung des Bundes und der Länder 

 

§ 42 Aufgaben des Rechnungshofes  

 

(1) Die gesamte Haushalts- und Wirtschaftsführung des Bundes und der Länder 

einschließlich ihrer Sondervermögen und Betriebe wird von Rechnungshöfen 

geprüft. 

(2) Der Rechnungshof prüft insbesondere 

1. die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungen zur Leistung von Aus-

gaben, 

2. Maßnahmen, die sich finanziell auswirken können, 

3. das Vermögen und die Schulden. 

(3) Der Rechnungshof kann nach seinem Ermessen die Prüfung beschränken 

und Rechnungen ungeprüft lassen. 

(4) Die Durchführung der Prüfung von geheimzuhaltenden Angelegenheiten 

kann gesetzlich besonders geregelt werden. 

(5) Auf Grund von Prüfungserfahrungen kann der Rechnungshof beraten. Das 

Nähere wird durch Gesetz geregelt. 
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§ 43 Prüfung bei Stellen außerhalb der Verwaltung  

 

(1) Der Rechnungshof ist, unbeschadet weitergehender landesrechtlicher 

Bestimmungen, berechtigt, bei Stellen außerhalb der Verwaltung des Bundes 

oder des Landes zu prüfen, wenn sie 

1. Teile des Haushaltsplans ausführen oder vom Bund oder vom Land Ersatz 

von Aufwendungen erhalten, 

2. Mittel oder Vermögensgegenstände des Bundes oder des Landes ver-

walten oder 

3. vom Bund oder Land Zuwendungen erhalten. 

Leiten diese Stellen die Mittel an Dritte weiter, so kann der Rechnungshof auch 

bei diesen prüfen. 

(2) Die Prüfung erstreckt sich auf die bestimmungsmäßige und wirtschaftliche 

Verwaltung und Verwendung. Bei Zuwendungen kann sie sich auch auf die 

sonstige Haushalts- und Wirtschaftsführung des Empfängers erstrecken, soweit 

es der Rechnungshof für seine Prüfung für notwendig hält. 

(3) Bei der Gewährung von Krediten aus Haushaltsmitteln sowie bei der Über-

nahme von Bürgschaften, Garantien oder sonstigen Gewährleistungen durch 

den Bund oder das Land kann der Rechnungshof bei den Beteiligten prüfen, ob 

sie ausreichende Vorkehrungen gegen Nachteile für den Bund oder das Land 

getroffen oder ob die Voraussetzungen für eine Inanspruchnahme des Bundes 

oder des Landes vorgelegen haben. 

 

 

§ 44 Prüfung staatlicher Betätigung bei privatrechtlichen Unternehmen  

 

(1) Der Rechnungshof prüft die Betätigung des Bundes oder des Landes bei 

Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen der Bund 

oder das Land unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, unter Beachtung kauf-

männischer Grundsätze. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend bei Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften, 

in denen der Bund oder das Land Mitglied ist.  
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§ 45 Gemeinsame Prüfung  

 

Sind für die Prüfung mehrere Rechnungshöfe zuständig, so soll gemeinsam 

geprüft werden. Soweit nicht die Prüfung durch einen bestimmten Rechnungs-

hof verfassungsrechtlich vorgeschrieben ist, können die Rechnungshöfe ein-

ander durch Vereinbarung Prüfungsaufgaben übertragen. 

 

 

§ 46 Ergebnis der Prüfung  

 

(1) Der Rechnungshof fasst das Ergebnis seiner Prüfung, soweit es für die Ent-

lastung der Regierung von Bedeutung sein kann, jährlich in einem Bericht für 

die gesetzgebenden Körperschaften zusammen. 

 

(2) In den Bericht können Feststellungen auch über spätere oder frühere Haus-

haltsjahre aufgenommen werden. 

 

(3) Über Angelegenheiten von besonderer Bedeutung kann der Rechnungshof 

die gesetzgebenden Körperschaften und die Regierung jederzeit unterrichten. 

 

 

§ 47 Entlastung, Rechnung des Rechnungshofes  

 

(1) Die gesetzgebenden Körperschaften beschließen auf Grund der Rechnung 

und des jährlichen Berichts des Rechnungshofes über die Entlastung der 

Regierung. 

 

(2) Die Rechnung des Rechnungshofes wird von den gesetzgebenden Körper-

schaften geprüft, die auch die Entlastung erteilen. 

 

 

§ 48 Grundsatz 

 

(1) Auf Sondervermögen des Bundes oder des Landes und bundes- oder 

landesunmittelbare juristische Personen des öffentlichen Rechts ist dieses 

Gesetz entsprechend anzuwenden, soweit durch Gesetz oder auf Grund eines 

Gesetzes nichts anderes bestimmt ist. 
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(2) Auf Unternehmen in der Rechtsform einer juristischen Person des 

öffentlichen Rechts sind unabhängig von der Höhe der Beteiligung des Bundes 

oder des Landes die §§ 42 bis 46 entsprechend anzuwenden. Durch Gesetz 

kann zugelassen werden, dass die entsprechende Anwendung der §§ 42 bis 46 

entfällt. Die nach bisherigem Recht zugelassenen Ausnahmen bleiben unbe-

rührt. 

(3) Für Unternehmen in der Rechtsform einer juristischen Person des privaten 

Rechts, an denen die in Absatz 2 Satz 1 genannten Unternehmen unmittelbar 

oder mittelbar mit Mehrheit beteiligt sind, gelten die §§ 53 und 54 entsprechend. 

 

 

Teil II 

Vorschriften, die einheitlich und unmittelbar gelten 

 

§ 53 Rechte gegenüber privatrechtlichen Unternehmen 

…………….. 

 

§ 54 Unterrichtung der Rechnungsprüfungsbehörde 

…………….. 

 

§ 55 Prüfung von juristischen Personen des öffentlichen Rechts 

 

(1) Erhält eine juristische Person des öffentlichen Rechts, die nicht Gebiets-

körperschaft, Gemeindeverband, Zusammenschluss von Gebietskörperschaften 

oder Gemeindeverbänden oder Religionsgesellschaft des öffentlichen Rechts 

nach Artikel 137 Abs. 5 der Deutschen Verfassung vom 11. August 1919 ist, 

vom Bund oder einem Land Zuschüsse, die dem Grund oder der Höhe nach 

gesetzlich begründet sind, oder ist eine Garantieverpflichtung des Bundes oder 

eines Landes gesetzlich begründet, so prüft der Rechnungshof des Bundes 

oder des Landes die Haushalts- und Wirtschaftsführung der juristischen Person. 

Entsprechendes gilt, wenn die Prüfung mit Zustimmung eines Rechnungshofes 

in der Satzung vorgesehen ist. Andere Prüfungsrechte, die nach § 48 begründet 

werden, bleiben unberührt. 

(2) Auf Unternehmen in der Rechtsform einer juristischen Person des öffent-

lichen Rechts ist unabhängig von der Höhe der Beteiligung des Bundes oder 
des Landes § 53 entsprechend anzuwenden, soweit die Unternehmen nicht von 

der Rechnungsprüfung freigestellt sind (§ 48 Abs. 2 Satz 2 und 3). 
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3. Auszug aus der Verfassung für Rheinland-Pfalz 

vom 18. Mai 1947, zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Dezember 2005,  

(GVBl. S. 495, 2006 S. 20) 

Artikel 120  

 
(1) Der Minister der Finanzen hat dem Landtag zur Entlastung der Landes-

regierung im Laufe des nächsten Haushaltsjahres über alle Einnahmen und 
Ausgaben Rechnung zu legen sowie eine Übersicht über das Vermögen und 

die Schulden vorzulegen. 

(2) Der Rechnungshof prüft die Rechnung über die Einnahmen und Ausgaben, 
die Übersicht über das Vermögen und die Schulden sowie die Wirtschaftlichkeit 

und Ordnungsmäßigkeit der Haushalts- und Wirtschaftsführung. Seine Mit-

glieder besitzen richterliche Unabhängigkeit. Der Präsident und der Vizepräsi-
dent werden auf Vorschlag des Ministerpräsidenten ohne Aussprache vom 

Landtag gewählt und vom Ministerpräsidenten ernannt. Der Rechnungshof 

berichtet jährlich dem Landtag und der Landesregierung. Das Nähere über 
Stellung und Aufgaben des Rechnungshofs wird durch Gesetz geregelt. 
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4. Landesgesetz über den Rechnungshof Rheinland-Pfalz - RHG - 

vom 20. Dezember 1971 (GVBl. 1972 S. 23) 

in der Fassung vom 2. März 1998 (GVBl. S. 29) 

 

 

§ 1 Stellung, Sitz 

 

(1) Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz ist eine der Landesregierung gegenüber 

selbständige, nur dem Gesetz unterworfene oberste Landesbehörde. 

(2) Der Rechnungshof hat seinen Sitz in Speyer. Er kann Außenstellen ein-

richten. 

 

 

§ 2 Aufgaben 

 

Die Aufgaben des Rechnungshofs regelt die Landeshaushaltsordnung für 

Rheinland-Pfalz (LHO). Weitere Aufgaben können dem Rechnungshof nur 

durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes übertragen werden. 

 

 

§ 3 Mitglieder, Personalausstattung 

 

(1) Mitglieder des Rechnungshofs (Kollegium) sind der Präsident, der Vize-

präsident und die zu Mitgliedern bestellten Beamten. Die Bestellung erfolgt 

durch den Ministerpräsidenten auf Vorschlag des Präsidenten. Der Präsident 

hört vorher das Kollegium und fügt dessen Stellungnahme dem Vorschlag bei. 

(2) Der Rechnungshof ist mit den erforderlichen Referenten und Prüfungs-

beamten auszustatten. Die Versetzung oder Abordnung eines vom Rechnungs-

hof ausgewählten Bewerbers kann nur dann verweigert werden, wenn schwer-

wiegende dienstliche Gründe entgegenstehen. 

 

 

§ 4 Persönliche Voraussetzungen 

 

Mitglied des Rechnungshofs kann nur werden, wer das 35. Lebensjahr voll-

endet hat und die Befähigung für eine Laufbahn des höheren Dienstes besitzt. 
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Mindestens zwei Drittel der Mitglieder, unter ihnen der Präsident und der Vize-

präsident, müssen zum Richteramt oder auf Grund eines wissenschaftlichen 

Studiums und der vorgeschriebenen Prüfungen zum höheren allgemeinen Ver-

waltungsdienst befähigt sein.  

 

 

§ 5 Ernennung, Versetzung, Abordnung 

 

(1) Der Präsident und der Vizepräsident werden auf Vorschlag des Minister-

präsidenten vom Landtag ohne Aussprache gewählt und vom Ministerpräsi-

denten ernannt. Die anderen Beamten des höheren Dienstes ernennt der 

Ministerpräsident auf Vorschlag des Präsidenten. Die übrigen Beamten ernennt 

der Präsident. 

 

(2) Versetzungen und Abordnungen von Beamten an den Rechnungshof sowie 

von Beamten des Rechnungshofs erfolgen im Einvernehmen mit dem Präsi-

denten. 

 

 

§ 6 Stellung der Mitglieder 

 

(1) Die Mitglieder des Rechnungshofs besitzen richterliche Unabhängigkeit. Sie 

müssen Beamte auf Lebenszeit sein. 

(2) Auf die Mitglieder des Rechnungshofs sind die Vorschriften für Richter auf 

Lebenszeit über Dienstaufsicht, Versetzung in ein anderes Amt, Versetzung in 

den Ruhestand, Entlassung, Amtsenthebung, Altersgrenze und Disziplinarmaß-

nahmen entsprechend anzuwenden. 

(3) Soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, gelten für die Rechts-

verhältnisse der Mitglieder des Rechnungshofs die Vorschriften für Landes-

beamte auf Lebenszeit. 

 

 

§ 7 Zuständigkeit der Richterdienstgerichte 

 

(1) Für ein Disziplinarverfahren gegen ein Mitglied des Rechnungshofs und für 

ein Prüfungsverfahren, das ein Mitglied des Rechnungshofs betrifft, sind die 

Richterdienstgerichte zuständig. Für die Besetzung der Richterdienstgerichte 
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des Landes und das Verfahren vor diesen Gerichten sind die Vorschriften des 

Landesrichtergesetzes anzuwenden. 

(2) Die Befugnisse der obersten Landesbehörde im Disziplinarverfahren und die 

der obersten Dienstbehörde im Prüfungsverfahren übt hinsichtlich des Präsi-

denten des Rechnungshofs der Ministerpräsident, hinsichtlich der übrigen Mit-

glieder des Rechnungshofs dessen Präsident aus.  

 

 

§ 8 Aufgaben des Präsidenten und seine Vertretung 

 

(1) Der Präsident leitet die Verwaltung des Rechnungshofs und führt, unbe-

schadet des § 6 Abs. 1 und 2, die Dienstaufsicht über den Rechnungshof und 

die ihm nachgeordneten Stellen. Er vertritt den Rechnungshof nach außen. 

(2) Der Präsident kann zur Erledigung der ihm nach Abs. 1 oder anderen Vor-

schriften obliegenden Aufgaben andere Mitglieder des Rechnungshofs heran-

ziehen. Diese dürfen dadurch an der Erfüllung ihrer Aufgaben nicht gehindert 

werden. 

(3) Der Präsident wird durch den Vizepräsident vertreten, soweit er an der 

Wahrnehmung seiner Amtsgeschäfte gehindert ist. Im Übrigen kann der Präsi-

dent den Vizepräsidenten oder ein anderes Mitglied mit seiner Vertretung in 

Einzelfällen oder - nach Maßgabe der Geschäftsverteilung - in bestimmten 

Sachbereichen beauftragen. 

(4) Bei gleichzeitiger Verhinderung des Präsidenten und des Vizepräsidenten 

vertritt den Präsidenten das im Geschäftsverteilungsplan bestimmte Mitglied. 

 

 

§ 9 Geschäftsverteilung 

 

(1) Der Präsident verteilt vor Beginn des Geschäftsjahres für dessen Dauer die 

Geschäfte auf die Prüfungsgebiete und bestimmt, welche Mitglieder die 

Prüfungsgebiete leiten, sowie für den Fall ihrer Verhinderung die Vertreter. Der 

Präsident hört vorher das Kollegium. 

(2) Im Laufe des Geschäftsjahres kann die Geschäftsverteilung nur aus 

zwingenden Gründen geändert werden. 
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§ 10 Kollegialprinzip 

 

(1) Die Entscheidungen des Rechnungshofs werden von dem Präsidenten oder 

seinem Vertreter (§ 8 Abs. 3 und 4) und dem zuständigen Mitglied gemeinsam 

getroffen. Berührt eine Angelegenheit nach der Geschäftsverteilung mehrere 

Prüfungsgebiete, so wirken die Leiter dieser Prüfungsgebiete mit. 

(2) Das Kollegium entscheidet außer in den im Gesetz aufgeführten Fällen 

1. über den Jahresbericht 

2. bei fehlender Übereinstimmung im Verfahren nach Abs. 1, 

3. auf Antrag eines Mitglieds in Angelegenheiten von grundsätzlicher oder 

sonst erheblicher Bedeutung. 

(3) Den Vorsitz im Kollegium führt der Präsident oder sein Vertreter. Das 

Kollegium entscheidet durch Mehrheitsbeschluss; es ist beschlussfähig, wenn 

mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. Bei Stimmengleichheit 

gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. 

(4) Bei bestimmten Ausgaben, deren Verwendung geheimzuhalten ist, kann der 

Haushaltsplan festlegen, dass die Prüfung durch den Präsidenten vorge-

nommen wird. Er kann weitere Beamte heranziehen. Eine Entscheidung des 

Kollegiums kann nicht verlangt werden. 

 

 

§ 11 Ausschließung eines Mitglieds 

 

Ein Mitglied des Rechnungshofs darf nicht tätig werden, wenn ein Grund 

vorliegt, der geeignet ist, Zweifel an seiner Unbefangenheit zu rechtfertigen. Ob 

diese Voraussetzung gegeben ist, entscheidet das Kollegium. Das betroffene 

Mitglied stimmt nicht mit. 

 

 

§ 12 Teilnahme an Sitzungen des Landtags und seiner Ausschüsse 

 

Mitglieder des Rechnungshofs können an den Sitzungen des Landtags und 

seiner Ausschüsse nach Maßgabe der Geschäftsordnung des Landtags teil-

nehmen. Der Landtag und seine Ausschüsse können ihre Anwesenheit 
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verlangen. Die Mitglieder des Rechnungshofs können sich in Ausschuss-

sitzungen auf Grund von Prüfungserfahrungen zu Fragen äußern, die für die 

Haushalts- und Wirtschaftsführung von Bedeutung sind. 

 

 

§ 13 Rechnungsprüfungsstellen 

 

Der Rechnungshof kann Rechnungsprüfungsstellen einrichten, die ihm unmittel-

bar nachgeordnet sind. Ihnen obliegen die Aufgaben nach § 100 Abs. 1 LHO. 

§ 3 Abs. 2 und § 5 gelten entsprechend. 

 

 

§ 14 Übertragung der Prüfung auf staatliche Verwaltungsbehörden 

 

(1) Der Rechnungshof kann die Prüfung der Gemeinden (Gemeindeverbände) 

und der sonstigen juristischen Personen des öffentlichen Rechts, soweit sie 

kommunale Aufgaben wahrnehmen oder ein finanzielles Interesse der Gemein-

den (Gemeindeverbände) besteht, auf staatliche Verwaltungsbehörden über-

tragen. Diese unterliegen insoweit den fachlichen Weisungen des Rechnungs-

hofs. 

(2) Für das Prüfungsverfahren, die Auskunftspflicht der geprüften Stellen und 

ihre Äußerungen zu den Prüfungsergebnissen sowie deren Auswertung durch 

die Aufsichtsbehörden gelten die Vorschriften der Landeshaushaltsordnung für 

Rheinland-Pfalz entsprechend. 

(3) Das Nähere regelt der Rechnungshof im Einvernehmen mit dem Minister 

des Innern. 

 

 

§ 15 Bilanzprüfer 

 

Der Rechnungshof ist Bilanzprüfer im Sinne der Vorschriften über die Prüfungs-

pflicht der Wirtschaftsbetriebe der öffentlichen Hand. 
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§ 16 Kostenerstattung 

 

Stellen außerhalb der Landesverwaltung haben die durch die Heranziehung von 

Sachverständigen entstehenden Kosten nach Maßgabe des Gesetzes über die 

Entschädigung von Zeugen und Sachverständigen zu erstatten. 

 

 

§ 17 Geschäftsordnung 

 

(1) Die Geschäftsordnung regelt den Dienstbetrieb des Rechnungshofs. Sie trifft 

insbesondere ergänzende Bestimmungen über das Verfahren der Geschäfts-

verteilung, der Prüfung und der kollegialen Willensbildung. 

(2) Die Geschäftsordnung wird vom Kollegium beschlossen. Sie ist dem Land-

tag und der Landesregierung mitzuteilen. 

 

 

§ 18 Inkrafttreten 

 

(1) Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1972 in Kraft. 

(2) (Aufhebungsbestimmung) 
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5. Auszug aus der Landeshaushaltsordnung - LHO - 

vom 20. Dezember 1971 (GVBl. 1972 S. 2), zuletzt geändert durch § 9 des 

Gesetzes vom 21. November 2006 (GVBl. S. 349) 

 

 

§ 88 Aufgaben des Rechnungshofes  

 

(1) Die gesamte Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landes einschließlich 

seiner Sondervermögen und Betriebe wird von dem Rechnungshof geprüft.  

(2) Der Rechnungshof kann aufgrund von Prüfungserfahrungen den Landtag, 

die Landesregierung und einzelne Ministerien beraten. Soweit der Rechnungs-

hof den Landtag berät, unterrichtet er gleichzeitig die Landesregierung. 

(3) Der Rechnungshof äußert sich auf Ersuchen des Landtags oder der Landes-

regierung gutachtlich zu Fragen, die für die Haushalts- und Wirtschaftsführung 

von Bedeutung sind. 

 

 

§ 89 Prüfung  

 

(1) Der Rechnungshof prüft insbesondere 

1. die Einnahmen, Ausgaben, Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben, 

das Vermögen und die Schulden, 

2. Maßnahmen, die sich finanziell auswirken können, 

3. Verwahrungen und Vorschüsse, 

4. die Verwendung der Mittel, die zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen sind. 

(2) Der Rechnungshof kann nach seinem Ermessen die Prüfung beschränken 

und Rechnungen ungeprüft lassen.  
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§ 90 Inhalt der Prüfung  

 

Die Prüfung erstreckt sich auf die Einhaltung der für die Haushalts- und 

Wirtschaftsführung geltenden Vorschriften und Grundsätze, insbesondere 

darauf, ob 

1. das Haushaltsgesetz und der Haushaltsplan eingehalten worden sind, 

2. die Einnahmen und Ausgaben begründet und belegt sind und die Haus-

haltsrechnung sowie die Vermögensübersicht ordnungsgemäß aufgestellt 

sind, 

3. wirtschaftlich und sparsam verfahren wird, 

4. die Aufgabe mit geringerem Personal- und Sachaufwand oder auf andere 

Weise wirksamer erfüllt werden kann. 

 

 

§ 91 Prüfung bei Stellen außerhalb der Landesverwaltung 

 

(1) Der Rechnungshof ist berechtigt, bei Stellen außerhalb der Landesverwal-

tung zu prüfen, wenn sie 

1. Teile des Landeshaushaltsplans ausführen oder vom Land Ersatz von Auf-

wendungen erhalten, 

2. Landesmittel oder Vermögensgegenstände des Landes verwalten, 

3. vom Land Zuwendungen erhalten oder 

4. aufgrund eines Gesetzes Umlagen oder ähnliche Geldleistungen an das 

Land abzuführen haben. 

Leiten diese Stellen die Mittel nach Satz 1 Nr. 1 bis 3 an Dritte weiter, so kann 

der Rechnungshof auch bei diesen prüfen.  

(2) Die Prüfung erstreckt sich auf die bestimmungsmäßige und wirtschaftliche 

Verwaltung und Verwendung (Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3) oder auf die vorschrifts-

mäßige Abführung (Absatz 1 Satz 1 Nr. 4). Bei Zuwendungen kann sie sich 

auch auf die sonstige Haushalts- und Wirtschaftsführung des Empfängers 

erstrecken, soweit es der Rechnungshof für seine Prüfung für notwendig hält. 
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(3) Bei der Gewährung von Krediten aus Haushaltsmitteln sowie bei der Über-

nahme von Bürgschaften, Garantien oder sonstigen Gewährleistungen durch 

das Land kann der Rechnungshof bei den Beteiligten prüfen, ob sie aus-

reichende Vorkehrungen gegen Nachteile für das Land getroffen oder ob die 

Voraussetzungen für eine Inanspruchnahme des Landes vorgelegen haben. 

 

 

§ 92 Prüfung staatlicher Betätigung bei privatrechtlichen Unternehmen 

 

(1) Der Rechnungshof prüft die Betätigung des Landes bei Unternehmen in 

einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen das Land unmittelbar oder 

mittelbar beteiligt ist, unter Beachtung kaufmännischer Grundsätze. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend bei Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften, 

in denen das Land Mitglied ist. 

 

 

§ 93 Gemeinsame Prüfung 

 

(1) Ist für die Prüfung sowohl der Rechnungshof als auch der Bundes-

rechnungshof oder der Rechnungshof eines anderen Landes zuständig, so soll 

gemeinsam geprüft werden. 

(2) Soweit nicht Artikel 120 Abs. 2 Satz 1 der Verfassung für Rheinland-Pfalz 

die Prüfung durch den Rechnungshof vorschreibt, kann dieser durch Verein-

barung Prüfungsaufgaben auf den Bundesrechnungshof oder den Rechnungs-

hof eines anderen Landes übertragen. 

(3) Der Rechnungshof kann durch Vereinbarung auch Prüfungsaufgaben vom 

Bundesrechnungshof oder von dem Rechnungshof eines anderen Landes über-

nehmen. 

(4) Der Rechnungshof kann durch Vereinbarung mit ausländischen oder über-

staatlichen oder zwischenstaatlichen Prüfungsbehörden Aufträge zur Durchfüh-

rung einzelner Prüfungen erteilen oder übernehmen, wenn er durch Staatsver-

trag, Verwaltungsabkommen oder durch die Landesregierung dazu ermächtigt 

wird. 
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§ 94 Zeit und Art der Prüfung 

 

(1) Der Rechnungshof bestimmt Zeit und Art der Prüfung und lässt erforderliche 

örtliche Erhebungen durch Beauftragte vornehmen. 

(2) Der Rechnungshof kann Sachverständige hinzuziehen. 

 

 

§ 95 Auskunftspflicht  

 

(1) Unterlagen, die der Rechnungshof zur Erfüllung seiner Aufgaben für erfor-

derlich hält, sind ihm auf Verlangen innerhalb einer von ihm zu bestimmenden 

Frist zu übersenden oder seinen Beauftragten vorzulegen. 

(2) Dem Rechnungshof und seinen Beauftragten sind die erbetenen Auskünfte 

zu erteilen. 

(3) Die Auskunftspflicht nach den Absätzen 1 und 2 besteht auch, soweit hierfür 

in anderen Bestimmungen eine besondere Rechtsvorschrift gefordert wird, und 

umfasst auch elektronisch gespeicherte Daten. 

 

 

§ 96 Prüfungsergebnis 

 

(1) Der Rechnungshof teilt das Prüfungsergebnis den zuständigen Stellen zur 

Äußerung innerhalb einer von ihm zu bestimmenden Frist mit. Von einer Mit-

teilung kann er absehen, wenn es sich um unerhebliche Mängel handelt oder 

Weiterungen oder Kosten zu erwarten sind, die in keinem angemessenen 

Verhältnis zu der Bedeutung der Angelegenheit stehen. Der Rechnungshof 

kann das Prüfungsergebnis auch anderen Stellen mitteilen, soweit er dies aus 

besonderen Gründen, insbesondere zur Durchsetzung eines Schadenersatz-

anspruchs, für erforderlich hält. 

(2) Prüfungsergebnisse von grundsätzlicher oder erheblicher finanzieller Bedeu-

tung teilt der Rechnungshof dem für Finanzen zuständigen Ministerium mit. 
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§ 97 Jahresbericht  

 

(1) Der Rechnungshof fasst das Ergebnis seiner Prüfung, soweit es für die 

Entlastung der Landesregierung von Bedeutung sein kann, jährlich in einem 

Bericht zusammen, den er dem Landtag und der Landesregierung zuleitet. Die 

Landesregierung kann zu dem Bericht Stellung nehmen. 

(2) In dem Bericht ist insbesondere mitzuteilen, 

1. ob die in der Haushaltsrechnung und der Vermögensübersicht mit den in 

den Büchern und in anderen Nachweisen aufgeführten Beträgen und 

Angaben übereinstimmen und die geprüften Einnahmen und Ausgaben 

ordnungsgemäß belegt sind, 

2. in welchen Fällen von Bedeutung die für die Haushalts- und Wirtschafts-

führung geltenden Vorschriften und Grundsätze nicht beachtet worden 

sind, 

3. welche wesentlichen Beanstandungen sich aus der Prüfung der Betätigung 

bei Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit ergeben haben, 

4. welche Maßnahmen für die Zukunft empfohlen werden. 

(3) In dem Bericht können Feststellungen auch über spätere oder frühere 

Haushaltsjahre aufgenommen werden. 

(4) Prüfungsergebnisse zu geheim zu haltenden Angelegenheiten werden dem 

Präsidenten des Landtags sowie dem Ministerpräsidenten und dem für 

Finanzen zuständigen Minister mitgeteilt. 

 

 

§ 98 Nichtverfolgung von Ansprüchen 

 

Der Rechnungshof ist zu hören, wenn die Verwaltung Ansprüche des Landes, 

die in Prüfungsmitteilungen erörtert worden sind, nicht verfolgen will. Er kann 

auf die Anhörung verzichten. 
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§ 99 Angelegenheiten von besonderer Bedeutung 

 

Über Angelegenheiten von besonderer Bedeutung kann der Rechnungshof den 

Landtag und die Landesregierung jederzeit unterrichten. Berichtet er dem Land-

tag, so unterrichtet er gleichzeitig die Landesregierung. 

 

 

§ 100 Prüfung durch nachgeordnete Stellen des Rechnungshofs 

 

(1) Der Rechnungshof kann Aufgaben nach § 89 Abs. 1 durch ihm nachge-

ordnete Stellen oder im Einvernehmen mit dem zuständigen Ministerium durch 

Beamte aus dessen Verwaltungsbereich wahrnehmen lassen. 

(2) Ergeben sich bei der Prüfung Meinungsverschiedenheiten mit der geprüften 

Stelle, kann das zuständige Ministerium die Entscheidung des Rechnungshofs 

herbeiführen. 

 

 

§ 101 Rechnung des Rechnungshofs 

 

Die Rechnung des Rechnungshofs wird vom Landtag geprüft, der auch die 

Entlastung erteilt. 

 

 

§ 102 Unterrichtung des Rechnungshofs 

 

(1) Der Rechnungshof ist unverzüglich zu unterrichten, wenn 

1. oberste Landesbehörden allgemeine Vorschriften erlassen oder erläutern, 

welche die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel des Landes betreffen oder 

sich auf dessen Einnahmen und Ausgaben auswirken, 

2. den Landeshaushalt berührende Verwaltungseinrichtungen oder Landes-

betriebe geschaffen, wesentlich geändert oder aufgelöst werden, 

3. unmittelbare Beteiligungen des Landes oder mittelbare Beteiligungen im 

Sinne des § 65 Abs. 3 an Unternehmen begründet, wesentlich geändert 

oder aufgegeben werden, 
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4. Vereinbarungen zwischen dem Land und einer Stelle außerhalb der 

Landesverwaltung oder zwischen obersten Landesbehörden über die 

Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln des Landes getroffen werden, 

5. von den obersten Landesbehörden organisatorische oder sonstige Maß-

nahmen von erheblicher finanzieller Tragweite getroffen werden. 

(2) Dem Rechnungshof sind auf Anforderung Vorschriften oder Erläuterungen 

der in Absatz 1 Nr. 1 genannten Art auch dann mitzuteilen, wenn andere Stellen 

des Landes sie erlassen. 

(3) Der Rechnungshof kann sich jederzeit zu den in den Absätzen 1 und 2 

genannten Maßnahmen äußern. 

 

 

§ 103 Anhörung des Rechnungshofs 

 

(1) Der Rechnungshof ist vor dem Erlass von Verwaltungsvorschriften zur 

Durchführung dieses Gesetzes zu hören. 

(2) Zu den Verwaltungsvorschriften im Sinne des Absatzes 1 gehören auch all-

gemeine Dienstanweisungen über die Verwaltung der Kassen und Zahlstellen, 

über die Führung der Bücher und andere Nachweise. 

 

 

§ 104 Prüfung der juristischen Personen des privaten Rechts 

 

(1) Der Rechnungshof prüft die Haushalts- und Wirtschaftsführung der juristi-

schen Personen des privaten Rechts, wenn 

1. sie aufgrund eines Gesetzes vom Land Zuschüsse erhalten oder eine 

Garantieverpflichtung des Landes gesetzlich begründet ist oder 

2. sie vom Land oder einer vom Land bestellten Person allein oder über-

wiegend verwaltet werden oder 

3. mit dem Rechnungshof eine Prüfung durch ihn vereinbart ist oder 

4. sie nicht Unternehmen sind und in ihrer Satzung mit Zustimmung des 

Rechnungshofs eine Prüfung durch ihn vorgesehen ist. 
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(2) Absatz 1 ist auf die vom Land oder von anderen Stellen für das Land ver-

walteten Treuhandvermögen anzuwenden. 

(3) Steht dem Land vom Gewinn eines Unternehmens, an dem es nicht beteiligt 

ist, mehr als der vierte Teil zu, so prüft der Rechnungshof den Abschluss und 

die Geschäftsführung daraufhin, ob die Interessen des Landes nach den 

bestehenden Bestimmungen gewahrt worden sind. 

 

 

§ 105 Grundsatz 

 

(1) Für Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, die 

der Aufsicht des Landes unterstehen (landesunmittelbare juristische Personen), 

gelten 

1. die §§ 106 bis 110, 

2. die §§ 1 bis 87 entsprechend, 

soweit nicht durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes etwas anderes 

bestimmt ist. 

(2) Für die Hochschulen des Landes gelten die Vorschriften dieses Gesetzes 

mit Ausnahme der §§ 106  bis 110 unmittelbar, soweit nicht durch Gesetz oder 

aufgrund eines Gesetzes etwas anderes bestimmt ist. 

(3) Für landesunmittelbare juristische Personen des öffentlichen Rechts kann 

das zuständige Ministerium im Einvernehmen mit dem für Finanzen zuständi-

gen Ministerium und dem Rechnungshof Ausnahmen von den in Absatz 1 

bezeichneten Vorschriften zulassen, soweit kein erhebliches finanzielles 

Interesse des Landes besteht. 

 

§ 111 Prüfung durch den Rechnungshof 

 

(1) Der Rechnungshof prüft die Haushalts- und Wirtschaftsführung der Gemein-

den (Gemeindeverbände) und der sonstigen landesunmittelbaren juristischen 

Personen des öffentlichen Rechts. Die §§ 89 bis 99, §§ 102,  103 sind ent-

sprechend anzuwenden. Die Aufsichtsbehörden haben die notwendigen Folge-

rungen aus den Prüfungsergebnissen zu ziehen und hierüber den Rechnungs-

hof auf Verlangen zu unterrichten. 
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(2) Für landesunmittelbare juristische Personen des öffentlichen Rechts kann 

das zuständige Ministerium im Einvernehmen mit dem für Finanzen zuständi-

gen Ministerium und dem Rechnungshof Ausnahmen von Absatz 1 zulassen, 

soweit kein erhebliches finanzielles Interesse des Landes besteht. Die nach 

bisherigem Recht zugelassenen Ausnahmen bleiben unberührt.  

 

 
§ 114 Entlastung  

 

(1) Das für Finanzen zuständige Ministerium hat dem Landtag die Haushalts-

rechnung und die Vermögensübersicht im Laufe des nächsten Haushaltsjahres 

zur Entlastung der Landesregierung vorzulegen. Der Rechnungshof berichtet 

dem Landtag und der Landesregierung.  

(2) Der Landtag beschließt aufgrund der Haushaltsrechnung, der Vermögens-

übersicht und des Jahresberichts über die Entlastung der Landesregierung. Er 

stellt hierbei die wesentlichen Sachverhalte fest und beschließt über 

einzuleitende Maßnahmen.  

(3) Der Landtag kann den Rechnungshof zur weiteren Aufklärung einzelner 

Sachverhalte auffordern.  

(4) Der Landtag bestimmt einen Termin, zu dem die Landesregierung über die 

eingeleiteten Maßnahmen dem Landtag zu berichten hat. Soweit Maßnahmen 

nicht zu dem beabsichtigten Erfolg geführt haben, kann der Landtag die Sach-

verhalte wieder aufgreifen.  

(5) Der Landtag kann bestimmte Sachverhalte ausdrücklich missbilligen. 
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6. Auszug aus der Gemeindeordnung - GemO - 

in der Fassung vom vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert 

durch Art. 1 des Gesetzes vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57)  

 
§ 110 Rechnungsprüfung 

 

(1) Der Gemeinderat soll einen Rechnungsprüfungsausschuss bilden. Abwei-

chend von § 46 wählt der Ausschuss ein Ratsmitglied zum Vorsitzenden. 

(2) Der Bürgermeister legt den Jahresabschluss und den Gesamtabschluss 

dem Gemeinderat zur Prüfung vor. Der Jahresabschluss und der Gesamtab-

schluss sollen zuvor durch den Rechnungsprüfungsausschuss geprüft werden. 

(3) Besteht ein Rechnungsprüfungsamt, so leitet der Bürgermeister zunächst 

diesem den Jahresabschluss und den Gesamtabschluss zu. 

(4) Der Bürgermeister hat beim Rechnungsprüfungsverfahren kein Stimmrecht; 
er ist jedoch berechtigt und verpflichtet, Auskünfte zu erteilen. Das Gleiche gilt 

für die Beigeordneten, soweit sie einen eigenen Geschäftsbereich leiten oder 

den Bürgermeister im Prüfungszeitraum vertreten haben. 

(5) Für die überörtliche Prüfung der Gemeinde durch den Rechnungshof 

Rheinland-Pfalz gelten die Bestimmungen der Landeshaushaltsordnung. Die 

überörtliche Prüfung erstreckt sich auch auf die Haushalts- und Wirtschaftsfüh-
rung der von der Gemeinde geführten rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen 

Rechts. Bei der Kreisverwaltung als untere Behörde der allgemeinen Landes-

verwaltung wird ein Gemeindeprüfungsamt eingerichtet; es unterliegt der 
fachlichen Weisung des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz. Der Rechnungshof 

Rheinland-Pfalz kann die überörtliche Prüfung ganz oder teilweise widerruflich 

den Gemeindeprüfungsämtern übertragen (§ 14 Abs. 1 des Landesgesetzes 
über den Rechnungshof Rheinland-Pfalz). Das fachlich zuständige Ministerium 

wird ermächtigt, nach Anhörung des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz durch 

Rechtsverordnung nähere Bestimmungen über die Organisation, die Bereit-
stellung der erforderlichen Bediensteten sowie über die Bestellung und Abbe-

rufung des Leiters des Gemeindeprüfungsamtes zu treffen. 

(6) Im Anschluss an die Unterrichtung des Gemeinderats über das Ergebnis 
einer überörtlichen Prüfung gemäß § 33 Abs. 1 sind die Prüfungsmitteilungen 
und eine etwaige Stellungnahme der Gemeindeverwaltung an sieben Werk-
tagen bei der Gemeindeverwaltung während der allgemeinen Öffnungszeiten 
öffentlich auszulegen; dies gilt nicht für Angelegenheiten im Sinne des § 20 
Abs. 1. Ort und Zeit der Auslegung sind öffentlich bekannt zu machen. 
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7. Auszug aus dem ZDF-Staatsvertrag (ZDF-StV) 

in der Fassung des Neunten Rundfunkänderungsstaatsvertrages vom 31.Juli 

bis 10. Oktober 2006 1)  

 

§ 1 Trägerschaft, Name, Sitz 

 

(4) Das ZDF hat seinen Sitz in Mainz. Es unterhält in jedem Land ein Landes-

studio. 

 

 

§ 30 Haushaltswirtschaft 

 

(1) Das ZDF ist in seiner Haushaltswirtschaft selbständig, soweit dieser Staats-

vertrag nichts anderes bestimmt oder zulässt. 

(2) Die Haushaltswirtschaft richtet sich nach der Finanzordnung, die der 

Verwaltungsrat erlässt. Der Haushalt ist nach den Grundsätzen der Sparsam-

keit und der Wirtschaftlichkeit aufzustellen. 

(3) Die Haushalts- und Wirtschaftsführung unterliegt der Prüfung durch den 

Rechnungshof des Sitzlandes. Er prüft die Wirtschaftsführung bei solchen 

Unternehmen des privaten Rechts, an denen das ZDF unmittelbar, mittelbar 

oder zusammen mit anderen Rundfunkanstalten oder -körperschaften des 

öffentlichen Rechts mit Mehrheit beteiligt ist und deren Gesellschaftsvertrag 

oder Satzung diese Prüfungen durch den Rechnungshof des Sitzlandes vor-

sieht. Das ZDF ist verpflichtet, für die Aufnahme der erforderlichen Regelungen 

in den Gesellschaftsvertrag oder die Satzung der Unternehmen zu sorgen. Die 

Prüfungsberichte sind dem Intendanten, dem Vorsitzenden des Verwaltungs-

rates, dem Vorsitzenden des Fernsehrates und den Landesregierungen zuzu-

leiten. Bei der Unterrichtung über die Ergebnisse von Prüfungen nach Satz 2 

achtet der Rechnungshof darauf, dass die Wettbewerbsfähigkeit der geprüften 

Unternehmen nicht beeinträchtigt wird und insbesondere Betriebs- oder 

Geschäftsgeheimnisse gewahrt werden. 

                                                                 

1)
 GVBl. Rheinland-Pfalz S. 412.  
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8. Auszug aus dem Staatsvertrag über den Südwestrundfunk 

vom 31. Mai 1997 2) 

Das Land Baden-Württemberg und das Land Rheinland-Pfalz schließen nach-

stehenden Staatsvertrag: 

 

 

§ 35 Finanzkontrolle 

 

(1) Die Rechnungshöfe der Länder prüfen die Haushalts- und Wirtschafts-

führung des SWR gemeinsam. 

(2) Die Rechnungshöfe prüfen die Wirtschaftsführung bei solchen Unternehmen 

des privaten Rechts, an denen der SWR unmittelbar, mittelbar oder zusammen 

mit anderen Anstalten oder Körperschaften des öffentlichen Rechts mit der 

Mehrheit beteiligt ist und deren Gesellschaftsvertrag oder Satzung diese 

Prüfungen durch die Rechnungshöfe vorsieht. Der SWR ist verpflichtet, für die 

Aufnahme der erforderlichen Regelungen in den Gesellschaftsvertrag oder die 

Satzung der Unternehmen zu sorgen. 

(3) Die Rechnungshöfe teilen das Ergebnis der Prüfungen dem Verwaltungsrat, 

dem Rundfunkrat, dem Intendanten, den Landesregierungen und den Land-
tagen mit. 

(4) Auf Ersuchen des Landtages oder der Regierung eines Landes kann sich 

der Rechnungshof dieses Landes gutachterlich zu Fragen äußern, die für die 
Beurteilung der Wirtschafts- und Finanzlage des SWR von Bedeutung sind. 

 (5) Die Vorschriften der Landeshaushaltsordnung des Landes, in dem der 

Intendant seinen Dienstort hat, über Unternehmen in der Rechtsform einer 
landesunmittelbaren juristischen Person des öffentlichen Rechts, sind in der 

jeweils geltenden Fassung anzuwenden. Die übrigen Vorschriften gelten ent-

sprechend, soweit sie ihrem Wesen nach auf eine öffentlich-rechtliche 
Rundfunkanstalt anwendbar sind. 

                                                                 

2)
 GVBl. Rheinland-Pfalz S. 260. 
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9. Auszug aus dem Vertrag zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft 

in der Fassung des Vertrags von Nizza vom 26. Februar 2001 (ABl. EG Nr. C 

80 S.1) m.W.v. 1. Februar 2003, 

zuletzt geändert durch den Vertrag über den Beitritt der Republik Bulgarien und 

Rumäniens zur Europäischen Union vom 25. April 2005 (ABl. EG Nr. L 157 S. 

11) m.W.v. 1. Januar 2007 

 

 

Artikel 248 
 

(1) Der Rechnungshof prüft die Rechnung über alle Einnahmen und Ausgaben 

der Gemeinschaft. Er prüft ebenfalls die Rechnungen über alle Einnahmen und 
Ausgaben jeder von der Gemeinschaft geschaffenen Einrichtung, soweit der 

Gründungsakt dies nicht ausschließt. 

Der Rechnungshof legt dem Europäischen Parlament und dem Rat eine Er-
klärung über die Zuverlässigkeit der Rechnungsführung sowie die Rechtmäßig-

keit und Ordnungsmäßigkeit der zugrunde liegenden Vorgänge vor, die im 

Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht wird. Diese Erklärung kann 
durch spezifische Beurteilungen zu allen größeren Tätigkeitsbereichen der 

Gemeinschaft ergänzt werden. 

(2) Der Rechnungshof prüft die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der 
Einnahmen und Ausgaben und überzeugt sich von der Wirtschaftlichkeit der 

Haushaltsführung. Dabei berichtet er insbesondere über alle Fälle von Unregel-

mäßigkeiten. 

Die Prüfung der Einnahmen erfolgt anhand der Feststellungen und der Zah-

lungen der Einnahmen an die Gemeinschaft. 

Die Prüfung der Ausgaben erfolgt anhand der Mittelbindungen und der Zah-
lungen. 

Diese Prüfungen können vor Abschluss der Rechnung des betreffenden Haus-

haltsjahrs durchgeführt werden. 

(3) Die Prüfung wird anhand der Rechnungsunterlagen und erforderlichenfalls 

an Ort und Stelle bei den anderen Organen der Gemeinschaft, in den 

Räumlichkeiten der Einrichtungen, die Einnahmen oder Ausgaben für Rech-
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nung der Gemeinschaft verwalten, sowie der natürlichen und juristischen Perso-

nen, die Zahlungen aus dem Haushalt erhalten, und in den Mitgliedstaaten 
durchgeführt. Die Prüfung in den Mitgliedstaaten erfolgt in Verbindung mit den 

einzelstaatlichen Rechnungsprüfungsorganen oder, wenn diese nicht über die 

erforderliche Zuständigkeit verfügen, mit den zuständigen einzelstaatlichen 
Dienststellen. Der Rechnungshof und die einzelstaatlichen Rechnungs-
prüfungsorgane arbeiten unter Wahrung ihrer Unabhängigkeit vertrauens-
voll zusammen. Diese Organe oder Dienststellen teilen dem Rechnungs-
hof mit, ob sie an der Prüfung teilzunehmen beabsichtigen. 

Die anderen Organe der Gemeinschaft, die Einrichtungen, die Einnahmen oder 

Ausgaben für Rechnung der Gemeinschaft verwalten, die natürlichen oder 
juristischen Personen, die Zahlungen aus dem Haushalt erhalten, und die 

einzelstaatlichen Rechnungsprüfungsorgane oder, wenn diese nicht über die 

erforderliche Zuständigkeit verfügen, die zuständigen einzelstaatlichen Dienst-
stellen übermitteln dem Rechnungshof auf dessen Antrag die für die Erfüllung 

seiner Aufgabe erforderlichen Unterlagen oder Informationen. 

Die Rechte des Rechnungshofs auf Zugang zu Informationen der Europäischen 
Investitionsbank im Zusammenhang mit deren Tätigkeit bei der Verwaltung von 

Einnahmen und Ausgaben der Gemeinschaft werden in einer Vereinbarung 

zwischen dem Rechnungshof, der Bank und der Kommission geregelt. Der 
Rechnungshof hat auch dann Recht auf Zugang zu den Informationen, die für 

die Prüfung der von der Bank verwalteten Einnahmen und Ausgaben der 

Gemeinschaft erforderlich sind, wenn eine entsprechende Vereinbarung nicht 
besteht. 

(4) Der Rechnungshof erstattet nach Abschluss eines jeden Haushaltsjahrs 

einen Jahresbericht. Dieser Bericht wird den anderen Organen der Gemein-
schaft vorgelegt und im Amtsblatt der Europäischen Union zusammen mit den 

Antworten dieser Organe auf die Bemerkungen des Rechnungshofs veröffent-

licht. 

Der Rechnungshof kann ferner jederzeit seine Bemerkungen zu besonderen 

Fragen vorlegen, insbesondere in Form von Sonderberichten, und auf Antrag 

eines der anderen Organe der Gemeinschaft Stellungnahmen abgeben. 

Er nimmt seine jährlichen Berichte, Sonderberichte oder Stellungnahmen mit 

der Mehrheit seiner Mitglieder an. Er kann jedoch für die Annahme bestimmter 

Arten von Berichten oder Stellungnahmen nach Maßgabe seiner Geschäfts-
ordnung Kammern bilden. 
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Er unterstützt das Europäische Parlament und den Rat bei der Kontrolle der 

Ausführung des Haushaltsplans. 

Der Rechnungshof gibt sich eine Geschäftsordnung. Diese bedarf der 

Genehmigung des Rates, der mit qualifizierter Mehrheit beschließt. 
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10. Auszug aus der Satzung der Europäischen Organisation der 
regionalen externen Institutionen zur Kontrolle des öffentlichen 
Finanzwesens (EURORAI) 3) 

Zuletzt geändert am 9. Oktober 2001 

Kapitel I - Ziele und Grundsätze  

Artikel 1 - Ziele - 

Die Europäische Organisation der Regionalen Externen Institutionen zur Kon-

trolle des Öffentlichen Finanzwesens (EURORAI) setzt sich zum Ziel, 

1. die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Rechnungskontroll-

institutionen auf den verschiedenen Gebieten ihrer Tätigkeit zu ermög-

lichen und zu fördern,  

2. den Austausch von Kenntnissen und Erfahrungen im Bereich der Kontrolle 

des öffentlichen Finanzwesens zu fördern,  

3. ihre Mitglieder ständig über die Gesetzgebung, Organisation und das 

Funktionieren der verschiedenen Institutionen zur Kontrolle des öffent-

lichen Finanzwesens zu informieren,  

4. Untersuchungen zu den Problemen der Finanzkontrolle zu fördern,  

5. die Organisation von Austauschprogrammen und Fortbildungskursen für 

Bedienstete der Mitglieder von EURORAI zu ermöglichen und  

6. eine geeignete Definition der in jedem Land benutzten Terminologien 

auszuarbeiten, die es erlaubt, eine Annäherung der Kontrollmethoden zu 

ermöglichen. 

                                                                 

3) Die vollständige Satzung kann im Internet unter der Adresse http://www.eurorai.org abgerufen 
werden. 
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Artikel 2 - Grundsätze - 

EURORAI lässt sich von folgenden Grundsätzen leiten: 

1. Gleichheit aller regionalen externen Institutionen zur Kontrolle des öffent-

lichen Finanzwesens, die Mitglied von EURORAI sind,  

2. Recht des freien Beitritts oder Austritts,  

3. Achtung der gesetzlichen Bestimmungen, denen die einzelnen Rech-

nungskontrollinstitutionen unterliegen.  

Kapitel II - Zusammensetzung 

Artikel 3 - Mitglieder - 

1. Berechtigt zur Mitgliedschaft in EURORAI sind die regionalen externen 

Institutionen zur Kontrolle des öffentlichen Finanzwesens der europäischen 

Staaten.  

2. ……. 


